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N I E D E R S C H R I F T   Nr. 10  -  2016-2021 

 

 

Körperschaft: Stadt Borken (Hessen) 

 

Gremium: Stadtverordnetenversammlung 

 

Sitzung am: Dienstag, 27.06.2017 

 

Sitzungsort: Parkhotel & Restaurant  - Bürgerhaus Borken 

 

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr Sitzungsende:  20:10 Uhr 

 

 

Anwesend: 

 

Stadtverordnetenversammlung: 

 

FWG SPD CDU 

Bax, Lars 

Möller, Heiko 

Mehn, David 

Mühling, Christof 

Rininsland, Erich 

Schellenberg, Peter 

Schneider, Marlene 

Simmen, Horst 

Staffel, Rüdiger 

Streitmatter, Thomas 

Volze, Martin 

Weber, Michael 

Wiegand, Angelika 

Wischek, Horst 

Zaschke, Roger 

 

Beisheim, Günther 

Krell, Werner 

Krone, Sascha 

Lehmann, Sonja 

Lohr, Detlef 

Neupärtl, Dagmar 

Rzaczek, Sascha 

Schletzke, Carsten 

Schönewald, Lena 

Schrumpf, Ilona 

Talic, Muhamed 

 

 

Döring, Dennis 

Hesse, Heinrich 

Schmitz, Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadtverordneten Gerhard Bock (FWG), Horst Diele (FWG), Bernd Heimbecher (FWG), Norbert 

Kaiser (FWG), Tim Reinbold (FWG), Annika Neupärtl (SPD), Thomas Schulz (SPD) und Wolfgang 

Bauer (CDU) fehlen entschuldigt.  

 

Magistrat: 

Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm 

Erster Stadtrat Rudolf Maiwald 

Stadtrat Karl-Heinrich Knigge 

Stadtrat Wilhelm Plock  

Stadtrat Jens Hellmuth 

Stadtrat Stefan Wiegand 

 

Stadtrat Dieter Götte fehlt entschuldigt. 

 

Stadträtin Gudrun Reinbold 

Stadtrat Degenhard Schmeiler 

 

Schriftführer: 

MOR Jürgen Meyer 
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T a g e s o r d n u n g : 

 

 

 

1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

 

2.  Beteiligung an der KEAM – Kommunale Energie aus der Mitte GmbH; 

 Beratung und Beschlussfassung 

 

 

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 

 

4. Bauleitplanung der Stadt Borken (Hessen) 

 

 a) 17. Änderung des Flächennutzungsplanes am nordwestlichen Ortsrand des  

  Stadtteils Nassenerfurth 

  aa) Aufstellungsbeschluss 

 

 

 b) Bebauungsplan Nr. 3 „Abrundung am Schuffert“, Stadtteil Freudenthal 

  ba) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebrachten Stellungnahmen und Anregungen 

  bb) Entwurfsbeschluss 

 

 

 c) Bebauungsplan Nr. 52 „Gombether Straße“, Kernstadt 

  ca) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebrachten Stellungnahmen  und Anregungen 

  cb) Entwurfsbeschluss 

 

    

5. Gemeinsamer Antrag der drei im Stadtparlament vertretenen Fraktionen zur Aufhebung 

 der Ehrenbürgerschaft A. Hitler 
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1.   Eröffnung und Begrüßung 

 

 Stadtverordnetenvorsteher Weber eröffnet die 10. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung für die 

Legislaturperiode 2016 - 2021, begrüßt die Anwesenden  und stellt die ordnungs- und fristgemäße 

Einladung für die Stadtverordnetenversammlung fest.  

 

 Der Stadtverordnetenvorsteher stellt weiterhin fest, dass von 37 gewählten Abgeordneten  

29 Abgeordnete anwesend sind und die Stadtverordnetenversammlung damit beschlussfähig ist. 

 

 

 

 

2.   Beteiligung an der KEAM – Kommunale Energie aus der Mitte GmbH; 

  Beratung und Beschlussfassung 

Die Stadtverordneten Mühling und Bax verlassen wegen eines möglichen Widerstreits der Interessen 

vor der Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt den Sitzungssaal. 

Auf Empfehlung des Magistrats vom 20.04.2017 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 

22.06.2017 beschließt die Stadtverordnetenversammlung einstimmig bei einer Enthaltung, dem Er-

werb eines Anteils von 0,75 % im Wert von 2250 EUR an der KEAM Kommunale Energie aus der 

Mitte GmbH zuzustimmen. 

 

 Der Magistrat wird ermächtigt und beauftragt, den Anteilserwerb umzusetzen und zur Umsetzung des 

Beschlusses einen Beauftragten unter Befreiung von § 181 Bürgerliches Gesetzbuch zu bevollmächti-

gen, die notwendigen Zustimmungsbeschlüsse zum Erwerb eines Anteils an der KEAM zu fassen und 

alle weiteren Schritte zur Umsetzung in die Wege zu leiten.  

 

             Die mit der Einladung zu dieser Sitzung zur Erläuterung übersandten Anlagen werden als Anlagen der 

Originalniederschrift beigefügt. 

 

 

 

 

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 99 HGO war es für das Handeln der Verwal-

tung erforderlich, Haushaltsmittel als außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO für die Weiter-

führung notwendiger und unaufschiebbarer Aufgaben sowie des Dienstbetriebes bereitzustellen, wel-

che nicht aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind. 

 

Der Magistrat hat hierzu die der Tischvorlage zu entnehmenden Mittelbereitstellungen im Rahmen der 

vorläufigen Haushaltsführung, die allen Stadtverordneten ausgehändigt wurde, beschlossen. Die Mit-

telbereitstellungen wurden im Haupt- und Finanzausschuss ebenfalls behandelt. Es handelt sich hierbei 

um insgesamt  115.910,96 €. 

  

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt hiervon Kenntnis. 

 

Die Tischvorlage wird als Anlage der Originalniederschrift beigefügt. 
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4. Bauleitplanung der Stadt Borken (Hessen) 

 

 a) 17. Änderung des Flächennutzungsplanes am nordwestlichen Ortsrand des Stadtteils  

  Nassenerfurth 
 

  aa) Aufstellungsbeschluss 

 

Auf  Empfehlung des Magistrats vom 14.06.2017 und des Bauausschusses vom 22.06.2017 be-

schließt die Stadtverordnetenversammlung einstimmig die Aufstellung der 17. Änderung des 

Flächennutzungsplanes am nordwestlichen Ortsrand des Stadtteils Nassenerfurth in dem im bei-

gefügten Plan, der allen Stadtverordneten mit der Einladung zu dieser Sitzung übersandt wurde 

und als Anlage der Originalniederschrift beigefügt wird, dargestellten Bereich. 

 

 

 

 

 b) Bebauungsplan Nr. 3 „Abrundung am Schuffert“, Stadtteil  

  Freudenthal 
 

  ba) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebrachten Stellungnahmen und Anregungen 

  Auf Empfehlung des Magistrats vom 14.06.2017 und des Bauausschusses vom 22.06.2017 be-

schließt die Stadtverordnetenversammlung einstimmig die mit der Einladung zu dieser Sitzung 

übersandten Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 

Abs. 1 und 4 Abs. 1 Baugesetzbuch eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen in der 

Fassung der Verwaltungsvorlage. 

 

Die mit der Einladung zu dieser Sitzung übersandten Beschlussempfehlungen werden als Anla-

ge der Originalniederschrift beigefügt. 

 

 

  bb) Entwurfsbeschluss 

 

Auf Empfehlung des Magistrats vom 14.06.2017 und des Bauausschusses vom 22.06.2017 be-

schließt die Stadtverordnetenversammlung einstimmig den Entwurf des Bebauungsplanes  

Nr. 03 „Am Schuffert“, Stadtteil Freudenthal, einschließlich Begründung und Gutachten zum 

Artenschutz sowie die Offenlage der Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch. Auf den 

Entwurf des Bebauungsplanes soll § 13b Baugesetzbuch (Einbeziehung von Außenbereichsflä-

chen in das beschleunigte Verfahren) angewendet werden. 

 

 

 

 

 c) Bebauungsplan Nr. 52 „Gombether Straße“, Kernstadt 

 

  ca) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

vorgebrachten Stellungnahmen  und Anregungen 

  Auf  Empfehlung des Magistrats vom 14.06.2017 und des Bauausschusses vom 22.06.2017 

beschließt die Stadtverordnetenversammlung einstimmig die mit der Einladung zu dieser Sit-

zung übersandten Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren gemäß 

§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 Baugesetzbuch eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen in 

der Fassung der Verwaltungsvorlage. 

 

Die mit der Einladung zu dieser Sitzung übersandten Beschlussempfehlungen werden als Anla-

ge der Originalniederschrift beigefügt. 
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  cb) Entwurfsbeschluss 
  Auf Empfehlung des Magistrats vom 14.06.2017 und des Bauausschusses vom 22.06.2017 be-

schließt die Stadtverordnetenversammlung einstimmig den Entwurf des Bebauungsplanes  

  Nr. 52 „Gombether Straße“, Kernstadt, einschließlich Begründung, Umweltbericht und Gutach-

ten zum Artenschutz sowie die Offenlage der Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch. 

 

 

 

 

5. Gemeinsamer Antrag der drei im Stadtparlament vertretenen Fraktionen zur Aufhebung der 

Ehrenbürgerschaft A. Hitler 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt ein gemeinsamer Antrag der drei in der Stadtverordnetenver-

sammlung vertretenen Fraktionen vor, der wie folgt lautet: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Borken (Hessen) hebt den Beschluss vom 11.04.1933 

zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft Adolf Hitlers auf.“ 

 

Begründung: 

Auch wenn die Ehrenbürgerschaft Adolf Hitlers mit seinem Tod erloschen ist, wird zum Schutz aktu-

eller Ehrenbürger und als Zeichen gegen Rechte Populisten diese Aberkennung beantragt. 

 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

 

  gez.      gez.     

Michael Weber     Jürgen Meyer 

Stadtverordnetenvorsteher   Schriftführer 

 

Anlagen  

zu TOP 2, 3 und 4 
 


